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Der Bischof von Passau

97 
Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-Sonntag 2022

Liebe Schwestern und Brüder,
„Ein Christ ist kein Christ“ – diese Worte des Schriftstellers Tertullian brach-
ten es schon vor etwa 1.800 Jahren auf den Punkt: Christ sein kann man 
nicht allein, sondern nur gemeinsam mit anderen. Die Erfahrung der Ge-
meinschaft mit Jesus Christus und mit den Schwestern und Brüdern im 
Glauben ist das Fundament eines gelungenen Christseins. Darauf weist 
auch das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken zum diesjährigen Dias-
pora-Sonntag hin. Die Aktion steht unter dem Leitwort „Mit DIR zum WIR“.

In den Diaspora-Regionen Nord- und Ostdeutschlands, Nordeuropas und 
des Baltikums ist die große Mehrheit der Bevölkerung anders- oder nicht-
gläubig. Katholische Christen leben ihren Glauben vielfach unter schwieri-
gen Bedingungen. Sie brauchen Räume und Gelegenheiten für Gebet und 
Begegnung, für Kinder- und Jugendarbeit, für den Dienst an denjenigen, 
die am Rande der Gesellschaft stehen oder auf der Suche nach Sinn sind. 
Die katholischen Gemeinden benötigen katechetisches Material, Fahrzeu-
ge für die weiten Wege – und vor allem Menschen, die in der Seelsorge 
mitarbeiten. Angesichts dieser Herausforderungen unterstützt das Bonifa-
tiuswerk unsere Glaubensgeschwister in der Diaspora in jährlich etwa 800 
Projekten.

Liebe Schwestern und Brüder, wir bitten Sie anlässlich des Diaspora-Sonn-
tags am 20. November um Ihr Gebet, Ihre Solidarität und um eine großzügi-
ge Spende bei der Kollekte. Helfen Sie mit, dass Gemeinschaft im Glauben 
auch in der Diaspora erlebbar bleibt. Denn keiner soll allein glauben.
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Vierzehnheiligen, den 10.3.2022
Für das Bistum Passau

Dr. Stefan Oster SDB 
Bischof von Passau

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 13.11.2022, in allen Gottesdiensten (auch 
am Vorabend) verlesen oder den Gemeinden in einer anderen geeigneten Weise 
bekannt gemacht werden. Die Kollekte am Diaspora-Sonntag, dem 20.11.2022, 
ist ausschließlich für das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken bestimmt 
und ohne Abzüge weiterzuleiten.

98 
Aufruf der deutschen Bischöfe zur Adveniat Aktion 2022

„Gesundsein Fördern“

Liebe Schwestern und Brüder,
in den Ländern Lateinamerikas und der Karibik ist die Gesundheitsversor-
gung keine Selbstverständlichkeit. Oft sind es allein kirchliche Einrichtun-
gen, die einen Zugang zur medizinischen Betreuung ermöglichen. Unser 
Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat unterstützt solche Einrichtungen schon 
seit Jahrzehnten und stellt seine diesjährige Weihnachtsaktion unter das 
Motto „Gesundsein Fördern“.

An konkreten Beispielen aus Bolivien und Guatemala zeigt Adveniat, wie 
sich Gemeindemitglieder, Ordensleute und Priester mit großem Einsatz um 
Kranke kümmern: Gemeindeteams besuchen die Kranken und ihre Fami-
lien, Diözesen und Orden bilden Gesundheitshelferinnen und -helfer aus, 
kirchliche Krankenhäuser und Gesundheitsposten versorgen in ärmeren 
Regionen kranke Menschen und geben ihnen Hoffnung. All diese Aktivi-
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täten haben ein gemeinsames Ziel: Eine menschenwürdige Gesundheits-
versorgung darf auch für die Armen in Lateinamerika und der Karibik kein 
unerreichbares Gut sein.

Angesichts der Corona-Pandemie, die weltweit insbesondere die Armen 
trifft, sind solche Angebote in der Gesundheitsfürsorge wichtiger denn je. 
Deshalb bitten wir Sie um Ihre großzügige Spende bei der Weihnachtskol-
lekte, die den Projekten von Adveniat zugutekommt. Zeigen Sie sich den 
armen Menschen in Lateinamerika und der Karibik verbunden, auch durch 
Ihr Gebet!

Fulda, den 29.9.2022	
Für das Bistum Passau

Dr. Stefan Oster SDB
Bischof von Passau

Dieser Aufruf soll am 4. Adventssonntag, dem 18. Dezember 2022, in allen Got-
tesdiensten (auch am Vorabend) verlesen werden. Die Kollekte, die am Heilig-
abend und am 1. Weihnachtstag (24./25. Dezember) in allen Gottesdiensten, 
auch in den Kinderkrippenfeiern, gehalten wird, ist ausschließlich für den Bi-
schöfliche Aktion Adveniat e. V. bestimmt.
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99 
Aufruf der deutschen Bischöfe 

zur Aktion Dreikönigssingen 2022

	 „Kinder stärken, Kinder schützen – 
in Indonesien und weltweit“

Liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Begleiterinnen und Begleiter in Gemeinden, Gruppen und Verbänden,
liebe Schwestern und Brüder!

Im Januar 2023 werden die Sternsinger wieder unterwegs sein. Sie bringen 
den Menschen den Segen und sammeln Spenden für Kinder weltweit. Das 
Motto der Aktion Dreikönigssingen lautet: „Kinder stärken, Kinder schüt-
zen – in Indonesien und weltweit“.

Im Fokus dieser Aktion steht der Kinderschutz. Weltweit setzen sich die 
Partnerorganisationen der Sternsinger dafür ein, dass Kinder in einem si-
cheren Umfeld aufwachsen, dass sie Geborgenheit und Liebe erfahren. Zu-
gleich stärken sie in Kirche und Gesellschaft die Rechte junger Menschen. 
Am Beispiel der ALIT-Stiftung in Indonesien zeigt das Kindermissionswerk 
„Die Sternsinger“, was das konkret bedeutet: Die Stiftung kümmert sich um 
Mädchen und Jungen, die aus unterschiedlichen Gründen gefährdet sind 
oder Opfer von Gewalt wurden.

Im biblischen Leittext zur Sternsingeraktion beantwortet Jesus die Frage 
der Jünger, wer im Himmelreich der Größte sei. Er stellt ein Kind in ihre Mit-
te und sagt: „Wer sich so klein macht wie dieses Kind, der ist im Himmelreich 
der Größte. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt 
mich auf“ (Mt 18,4–5). Diese Worte machen deutlich: Wer ein Kind schützt, 
ermutigt und stärkt, der erfüllt den Willen Gottes.

Die Sternsinger zeigen uns Erwachsenen, wie das geht. Wenn sie als Köni-
ginnen und Könige die frohe Botschaft und den Segen Gottes in jedes Haus 
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bringen und dabei für andere Kinder sammeln, die unsere Unterstützung 
brauchen, folgen sie dem Vorbild Jesu. Machen wir es auch so!

Fulda, den 29.9.2022	
Für das Bistum Passau

Dr. Stefan Oster SDB
Bischof von Passau

Der Aufruf soll in den Amtsblättern der (Erz-)Diözesen veröffentlicht und den 
Gemeinden in geeigneter Weise zur Kenntnis gegeben werden. Der Ertrag der 
Aktion Dreikönigssingen ist ohne Abzüge dem Kindermissionswerk „Die Stern-
singer“ e. V. zuzuleiten.

100 
Weltmissionstag der Kinder 2022 („Krippenopfer“)

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“

Mit dem Weltmissionstag der Kinder, der weltweit begangen wird, lädt das 
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ Kinder in Deutschland ein, durch 
eine persönliche Gabe die Lebenssituation von Kindern in anderen Kon-
tinenten zu verbessern. Kinder helfen Kindern – mit dieser Aktion geben 
sie ein lebendiges Beispiel für Solidarität und Hilfsbereitschaft. Aus vielen 
kleinen Gaben wird eine große Hilfe für Kinder in Not.

Die Kollekte zum Weltmissionstag der Kinder wird gehalten an einem Tag 
zwischen Weihnachten und dem Hochfest Erscheinung des Herrn, den die 
Pfarrgemeinden bestimmen können (26. Dezember 2022 – 6. Januar 2023). 
Hierzu stellt das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ ein Spendenkäst-
chen mit Krippenlandschaft zum Basteln und ein Begleitheft für Kinder 
und ihre Familien sowie katechetische Arbeitshilfen bereit. Das aktuelle 
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Beispielland ist Indonesien. Kreative Ideen für Familien sowie die kateche-
tischen Arbeitshilfen für Gemeinden, Schulen und Kitas werden online an-
geboten: www.sternsinger.de/wmt

Wir bitten, die Kollekte zum Weltmissionstag der Kinder mit dem Hinweis 
auf das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ auf dem üblichen Weg an 
die Bistumskasse zu überweisen. Ebenso bitten wir, das „Krippenopfer“, das 
in vielen Gemeinden üblich ist, als solches zu vermerken. Hierbei ist auf 
den Unterschied zur Bischöflichen Aktion Adveniat zu achten. Auf die Ak-
tion Dreikönigssingen (Sternsingeraktion), die hiervon ebenfalls zu unter-
scheiden ist, wird in besonderen Ankündigungen hingewiesen.

Die Materialien zum Weltmissionstag der Kinder können kostenlos bezo-
gen werden und sind auch im Internet abrufbar.
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ e. V.
Stephanstr. 35
52064 Aachen
Bestell-Telefon: 0241 44 61-44
shop.sternsinger.de
bestellung@sternsinger.de
www.sternsinger.de/wmt

Überweisungen können auch direkt getätigt werden auf das Konto:
Kindermissionswerk
Stichwort: Weltmissionstag der Kinder
IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31
BIC: GENODED1PAX
Pax-Bank eG
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101 
Arbeitsrechtliche Kommission des Deutschen Caritasverbandes

hier: Inkraftsetzung der Beschlüsse der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission vom 30. Juni 2022

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen 
Caritasverbandes hat auf ihrer Sitzung am 30. Juni 2022 folgende Beschlüs-
se gefasst, die ich hiermit für die Diözese Passau in Kraft setze.

A	 Tarifabschluss der Ärztinnen und Ärzte 2022
	 Änderungen in Anlage 30 und Anlage 14 AVR

I.	 In § 2 Satz 2 Anlage 30 AVR werden die Wörter „in Höhe von 27,86 Euro“ 
durch die Wörter „ab 1. Juli 2022 in Höhe von 28,79 Euro“ ersetzt.

II.	 Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 4 Anlage 30 AVR wie folgt 
geändert:
1.	 § 4 Anlage 30 AVR erhält folgende Bezeichnung: 

„§ 4 Arbeit an Sonn- und Feiertagen sowie an Wochenenden“

2.	 Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 angefügt:
	 1Abeitsleistungen (regelmäßige Arbeit, Bereitschaftsdienst, Ruf-

bereitschaft) am Wochenende (Freitag ab 21 Uhr bis Montag 5 
Uhr) dürfen an höchstens zwei Wochenenden im Kalendermonat 
angeordnet werden. 2Abweichend davon darf je Kalenderviertel-
jahr für ein weiteres Wochenende Arbeitsleistung angeordnet 
werden. 3Die Arbeitsleistung wird jeweils dem Kalendermonat 
zugeordnet, in dem sie begonnen hat. 4Darüber hinaus dürfen 
weitere Arbeitsleistungen (regelmäßige Arbeit, Bereitschafts-
dienst, Rufbereitschaft) nur angeordnet werden, wenn andern-
falls eine Gefährdung der Patientensicherheit droht. 5Wochenen-
den, an denen gemäß Satz 4 weitere Arbeitsleistung angeordnet 
wurde, sind innerhalb der nächsten drei Kalendermonate als 
zusätzliche Wochenenden ohne Arbeitsleistung zu gewähren. 
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6Dies gilt nicht für Arbeitsleistungen, die an dem ersten weiteren 
Wochenende im Kalendervierteljahr erbracht worden sind. 7Sind 
nach Satz 5 zu gewährende freie Wochenenden nicht innerhalb 
der Frist nach Satz 5 gewährt worden, erhöht sich für die in dieser 
Zeit erbrachte Arbeitsleistung bei Vollarbeit das Entgelt je Stunde 
um 10 Prozent, bei Bereitschaftsdienst die Bewertung des Bereit-
schaftsdienstes gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 um 10 Prozentpunkte bzw. 
wird zusätzlich zum Rufbereitschaftsentgelt ein Zuschlag von 10 
Prozent des Entgelts gemäß § 7 Abs. 3 gezahlt. 8Jedenfalls ein frei-
es Wochenende pro Monat ist zu gewährleisten.“

III.	§ 6 Anlage 30 AVR wird wie folgt geändert:
1.	 Mit Wirkung ab dem 1. Juli 2022 werden in § 6 Absatz 8 Anlage 30 

AVR nach Satz 3 folgende neue Sätze 4 bis 7 eingefügt:
	 „4Im Kalendermonat sind nicht mehr als 13 Rufbereitschaften 

zu leisten. 5Darüber hinausgehende Rufbereitschaften sind nur 
zu leisten, wenn andernfalls eine Gefährdung der Patientensi-
cherheit droht. 6Bei teilzeitbeschäftigten Ärztinnen und Ärzten 
ist die Höchstgrenze nach Satz 4 entsprechend dem Verhältnis 
ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen 
Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer vollzeit-
beschäftigter Ärztinnen und Ärzte zu kürzen. 7Verbleibt bei der 
Berechnung nach Satz 6 ein Bruchteil, der mindestens einen hal-
ben Dienst ergibt, wird er auf einen vollen Dienst aufgerundet; 
Bruchteile von weniger als einem halben Dienst bleiben unbe-
rücksichtigt.

	 Anmerkung zu § 6 Absatz 8 Satz 4:
	 Eine Rufbereitschaft umfasst maximal die Zeitspanne von 24 

Stunden.“
	 Der bisherige Satz 4 wird Satz 8.	  

2.	 Mit Wirkung ab dem 1. April 2022 werden die Anmerkungen zu Ab-
satz 10 Nr. 1 wie folgt gefasst:
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a)	 1Für kleine Fachabteilungen kann die in Satz 1 genannte Zahl der 
Bereitschaftsdienste auf maximal sieben Dienste pro Monat er-
höht werden. 2Darüber hinausgehende Bereitschaftsdienste sind 
nur zu leisten, wenn andernfalls eine Gefährdung der Patienten-
sicherheit droht. 3Der Zuschlag gem. § 8 Abs. 3 Satz 1 erhöht sich 
ab mehr als vier Bereitschaftsdiensten im Kalendermonat für 
jede darüber hinaus geleistete Bereitschaftsdienststunde um 10,0 
Prozentpunkte. 4Die Ärztinnen und Ärzte, die innerhalb eines Ka-
lenderhalbjahres monatlich im Durchschnitt mehr als vier Bereit-
schaftsdienste leisten, erhalten zusätzlich pro Kalenderhalbjahr 
einen Tag Zusatzurlaub; die Höchsturlaubstage nach § 17 Absatz 
5 erhöhen sich jeweils um zwei Tage. 5Absatz 10 Satz 3 findet kei-
ne Anwendung. 

b)	 1Kleine Fachabteilungen im Sinne dieser Regelung sind nur sol-
che, die unter direkter Leitung einer Chefärztin, eines Chefarztes 
oder einer leitenden Ärztin, eines leitenden Arztes stehen und 
in denen fachlich zwingend ein eigener Bereitschaftsdienst or-
ganisiert werden muss; hierunter fallen nicht (fach-)bereichs- 
übergreifende Dienste und keine Dienste sogenannter „Bereit-
schaftsdienstpools“. 2Kleine Fachabteilungen sind nur Einheiten 
mit maximal 7,0 am Bereitschaftsdienst teilnehmenden Ärzten 
(VK-Werte).

c)	 1Voraussetzung für die Anwendung dieser Regelung ist zum ei-
nen eine Dienstvereinbarung mit dem Inhalt, dass diese Rege-
lung angewandt wird und für welche kleine Fachabteilung sie 
gilt. 2Inhaltliche Veränderungen der Regelung nach Anmerkung 
Nr. 1 a) bis d) zu Absatz 10 sind durch die Dienstvereinbarung nicht 
möglich. 3Weitere Voraussetzung ist die schriftliche Zustimmung 
der betroffenen Ärztin, des betroffenen Arztes gegenüber dem 
Dienstgeber zur Leistung der zusätzlichen Bereitschaftsdienste 
nach Anmerkung Nr. 1 a) zu Absatz 10. 4Mit der Zustimmung kann 
freiwillig eine höhere Zahl an Bereitschaftsdiensten, als in Ab-
satz a) Satz 1 festgelegt, vereinbart werden. 5Die Ärztin, der Arzt 



325FOLGE 8  |  PASSAU, 17. OKTOBER  2022  |  152. JAHRGANG

kann die Zustimmung nach Satz 3 sowie die Vereinbarung nach 
Satz 4 mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen. 
6Der Dienstgeber darf eine Ärztin, einen Arzt nicht benachteili-
gen, weil die Zustimmung nicht erklärt bzw. eine höhere Zahl an 
Bereitschaftsdiensten nicht vereinbart oder jeweils widerrufen 
wird.“

d)	 Die Regelung nach Anmerkung Nr. 1 zu Absatz 10 ist befristet bis 
zum 31.12.2025.

3.	 Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 werden die Anmerkungen Nr. 1a 
und 1c zu Absatz 10 wie folgt gefasst:

a)	 1Für kleine Fachabteilungen kann die in Satz 1 genannte Zahl der 
Bereitschaftsdienste auf maximal sieben Dienste pro Monat er-
höht werden. 2Darüber hinausgehende Bereitschaftsdienste sind 
nur zu leisten, wenn andernfalls eine Gefährdung der Patienten-
sicherheit droht. 3Der Zuschlag gem. § 8 Abs. 3 Satz 1 erhöht sich 
ab mehr als vier Bereitschaftsdiensten im Kalendermonat für 
jede darüber hinaus geleistete Bereitschaftsdienststunde um 10,0 
Prozentpunkte. 4Die Ärztinnen und Ärzte, die innerhalb eines Ka-
lenderhalbjahres monatlich im Durchschnitt mehr als vier Bereit-
schaftsdienste leisten, erhalten zusätzlich pro Kalenderhalbjahr 
einen Tag Zusatzurlaub; die Höchsturlaubstage nach § 17 Absatz 
5 erhöhen sich jeweils um zwei Tage. 5§ 8 Abs. 3 Sätze 3 und 4 
bleiben unberücksichtigt. 6Auf die in den Sätzen 1, 3 und 4 ge-
nannten Zahlen von Bereitschaftsdiensten finden bei teilzeitbe-
schäftigten Ärztinnen und Ärzten die Regelungen gemäß § 8 Abs. 
3 Sätze 5 und 6 entsprechend Anwendung.“

b)	 1Voraussetzung für die Anwendung dieser Regelung ist zum ei-
nen eine Dienstvereinbarung mit dem Inhalt, dass diese Rege-
lung angewandt wird und für welche kleine Fachabteilung sie 
gilt. 2Inhaltliche Veränderungen der Regelung nach Anmerkung 
Nr. 1 a) bis d) zu Absatz 10 sind durch die Dienstvereinbarung nicht 
möglich. 3Weitere Voraussetzung ist die schriftliche Zustimmung 
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der betroffenen Ärztin, des betroffenen Arztes gegenüber dem 
Dienstgeber zur Leistung der zusätzlichen Bereitschaftsdienste 
nach Anmerkung Nr. 1 a) zu Absatz 10. 4Mit der Zustimmung kann 
freiwillig eine höhere Zahl an Bereitschaftsdiensten, als in Absatz 
a) Satz 1 i.V.m. Satz 6 festgelegt, vereinbart werden. 5Die Ärztin, 
der Arzt kann die Zustimmung nach Satz 3 sowie die Vereinba-
rung nach Satz 4 mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich 
widerrufen. 6Der Dienstgeber darf eine Ärztin, einen Arzt nicht 
benachteiligen, weil die Zustimmung nicht erklärt bzw. eine hö-
here Zahl an Bereitschaftsdiensten nicht vereinbart oder jeweils 
widerrufen wird.“

4.	 Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 6 Absatz 10 Anlage 30 AVR 
wie folgt gefasst:

	 „1Bei der Anordnung von Bereitschaftsdiensten gemäß der Absät-
ze 2 bis 5 hat die Ärztin/der Arzt grundsätzlich innerhalb eines 
Kalendermonats nur bis zu vier Bereitschaftsdienste zu leisten. 
2Abweichend davon dürfen in einem Kalendermonat pro Kalen-
dervierteljahr fünf Bereitschaftsdienste angeordnet werden, die 
von der Ärztin/dem Arzt zu leisten sind. 3Darüber hinausgehen-
de Bereitschaftsdienste sind nur zu leisten, wenn andernfalls 
eine Gefährdung der Patientensicherheit droht. 4Bei teilzeitbe-
schäftigten Ärztinnen und Ärzten ist die Höchstgrenze nach 
Satz 1 entsprechend dem Verhältnis ihrer individuell vereinbar-
ten durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmä-
ßigen Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Ärztinnen 
und Ärzte zu kürzen. 5Verbleibt bei der Berechnung nach Satz 4 
ein Bruchteil, der mindestens einen halben Dienst ergibt, wird 
er auf einen vollen Dienst aufgerundet; Bruchteile von weni-
ger als einem halben Dienst bleiben unberücksichtigt.“	  

	 Die Anmerkungen zu Absatz 10 Nr. 2 werden wie folgt gefasst:	  
„1Bereitschaftsdienste bis zu vier Stunden von Montag 5 Uhr bis 
Freitag 21 Uhr werden mit 0,5 eines Dienstes gewertet. 2Bei der 
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Teilung von Wochenenddiensten werden Bereitschaftsdienste 
bis zu maximal zwölf Stunden mit 0,5 eines Dienstes gewertet.

5.	 Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 6 Absatz 11 Satz 2 Anlage 
30 AVR wie folgt gefasst:

	 „2Wird die vorstehende Frist nicht eingehalten, so erhöht sich 
die Bewertung des Bereitschaftsdienstes gemäß § 8 Abs. 1 Satz 
1 für jeden Dienst des zu planenden Folgemonats um 17,5 Pro-
zentpunkte bzw. wird zusätzlich zum Rufbereitschaftsentgelt 
ein Zuschlag von 17,5 Prozent des Entgelts gemäß § 7 Abs. 3 bei 
jedem Dienst des zu planenden Folgemonats gezahlt.“	  

6.	 Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 6 Absatz 11 Satz 5 Anlage 
30 AVR wie folgt gefasst:

	 „5Liegen bei einer notwendigen Dienstplanänderung nach Satz 3 
zwischen der Dienstplanänderung und dem Antritt des Diens-
tes weniger als drei Tage, erhöht sich die Bewertung des Bereit-
schaftsdienstes gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 um 17,5 Prozentpunkte 
bzw. wird zusätzlich zum Rufbereitschaftsentgelt ein Zuschlag 
von 17,5 Prozent des Entgelts gemäß § 7 Abs. 3 gezahlt.“	  

7.	 Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 6 Absatz 12 Anlage 30 AVR 
wie folgt gefasst:

	 1Bei vollzeitbeschäftigten Ärztinnen und Ärzten, die sowohl Be-
reitschaftsdienst als auch Rufbereitschaft leisten, gilt, dass diese 
im Kalendermonat

	 bei einem Bereitschaftsdienst höchstens noch zu zehn Rufbereit-
schaften, 

	 bei zwei Bereitschaftsdiensten höchstens noch zu sieben Rufbe-
reitschaften, 

	 bei drei Bereitschaftsdiensten höchstens noch zu vier Rufbereit-
schaften und 

	 bei vier Bereitschaftsdiensten zu keiner Rufbereitschaft 
	 sowie
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	 bei bis zu vier Rufbereitschaften höchstens noch zu drei Bereit-
schaftsdiensten, 

	 bei bis zu sieben Rufbereitschaften höchstens noch zu zwei Bereit-
schaftsdiensten, 

	 bei bis zu zehn Rufbereitschaften höchstens noch zu einem Bereit-
schaftsdienst und 

	 bei mehr als zehn Rufbereitschaften zu keinem Bereitschafts- 
dienst herangezogen werden dürfen. 2Bei teilzeitbeschäftigten 
Ärztinnen und Ärzten ist das Verhältnis ihrer individuell verein-
barten durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmä-
ßigen Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Ärztinnen 
und Ärzte zu berücksichtigen.

Anmerkungen zu Absatz 12 Satz 2:
1.	 Bei teilzeitbeschäftigten Ärztinnen und Ärzten, die sowohl Be-

reitschaftsdienst als auch Rufbereitschaft leisten, wird ein Be-
reitschaftsdienst mit 13 Punkten und eine Rufbereitschaft mit 
4 Punkten gewertet.

2.	 Die zulässige Anzahl gemäß § 6 Abs. 8 Satz 4 und § 6 Abs. 10 Satz 
1 gilt dann als erreicht, wenn die gegenseitige Anrechnung der 
Dienste einen Punktwert entsprechend dem Verhältnis ihrer in-
dividuell vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen Arbeits-
zeit zur regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäf-
tigter Ärztinnen und Ärzte (52 Punkte) erreicht.

3.	 Ein Rest von bis zu 3 Punkten bleibt hierbei unberücksichtigt.“

IV.	 Mit Wirkung ab dem 1. Juli 2022 wird § 7 Anlage 30 AVR wie folgt 
geändert:
1.	 In Absatz 3 werden nach dem Satz 9 folgende neue Sätze 10 bis 12 

angefügt:
	 „10Ab der vierzehnten Rufbereitschaft im Kalendermonat er-

hält die Ärztin/der Arzt zusätzlich zum Rufbereitschaftsent-
gelt einen Zuschlag von 10 Prozent des Entgelts gemäß § 7 Abs. 
3. 11Der Zuschlag nach Satz 10 erhöht sich nach jeder weiteren 
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dritten Rufbereitschaft um jeweils weitere 10 Prozentpunkte. 
12Teilzeitbeschäftigte Ärztinnen und Ärzte erhalten den Zu-
schlag nach Satz 10 ab Überschreitung der sich aus § 6 Abs. 8 
Sätze 6 und 7 ergebenden Anzahl an Rufbereitschaften.	  

2.	 Die Anmerkung zu Absatz 3 wird wie folgt ergänzt:
	 „2. Die Regelung in Satz 11 führt dazu, dass der Zuschlag für die 

vierzehnte bis sechzehnte Rufbereitschaft in einem Kalendermo-
nat 10 v.H., die siebzehnte bis neunzehnte Rufbereitschaft 20 v. H. 
usw. beträgt.“

	  

3.	 Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:
	 1Für die Inanspruchnahme in der Zeit zwischen 0 Uhr und 6 Uhr 

erhält die Ärztin/der Arzt zusätzlich zu dem Entgelt für Überstun-
den sowie für etwaige Zeitzuschläge nach § 7 Abs. 1 für die von 
§ 7 Abs. 3 Sätze 4 bzw. 6 erfassten Zeiten einen Zuschlag in Höhe 
von 50 Prozent des Rufbereitschaftsentgelts nach § 7 Abs. 3 Satz 
5. 2Bei Inanspruchnahmezeiten gemäß § 7 Abs. 3 Satz 4 und 6 
werden zur Berechnung des Zuschlags nach Satz 1 abweichend 
von § 7 Abs. 3 Satz 4 und 6 Inanspruchnahmezeiten in der Zeit 
zwischen 0 Uhr und 6 Uhr von unter einer Stunde auf eine Stunde 
gerundet; überschreitet die Addition der Inanspruchnahmezei-
ten in der Zeit zwischen 0 Uhr und 6 Uhr die Zeitspanne von einer 
Stunde, findet keine Rundung statt. 3Der Zuschlag nach Satz 1 ist 
auf die im Folgemonat geäußerte Erklärung der Ärztin/des Arztes 
hin im Verhältnis 1:1 bis zum Ende des dritten Kalendermonats in 
Freizeit auszugleichen; Satz 1 der Anmerkung zu § 7 Abs. 1 Satz 2 
Buchstabe d findet entsprechende Anwendung.“

	 Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden Absätze 5 und 6.

V.	 § 8 Anlage 30 AVR wird wie folgt geändert: 
1.	 § 8 Absatz 2 Satz 1 Anlage 30 AVR wird wie folgt gefasst (mittlere 

Werte):
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	 „1Für die als Arbeitszeit gewertete Zeit des Bereitschaftsdienstes 
wird ab dem 1. Juli 2022 das nachstehende Entgelt je Stunde in 
Euro gezahlt:

2.	 In § 8 Absatz 2 Satz 3 Anlage 30 AVR wird das Datum „30. Septem-
ber 2021“ durch das Datum „31. Dezember 2022“ ersetzt.	

3.	 Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 werden § 8 Absatz 3 Sätze 4 bis 
6 Anlage 30 AVR wie folgt gefasst:

	 „4Ist erstmals in einem Kalendervierteljahr in einem Kalendermo-
nat ein fünfter Bereitschaftsdienst (§ 6 Abs. 10 Satz 2) angeordnet 
worden, erhöht sich die Bewertung für diesen Bereitschaftsdienst 
gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 um 10 Prozentpunkte; für weitere Bereit-
schaftsdienste in diesem Kalendermonat gilt Satz 3 2. Halbsatz 
entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die Bewertung gemäß 
§ 8 Abs. 1 Satz 1 ab dem sechsten Bereitschaftsdienst um 10 Pro-
zentpunkte erhöht; dieser Zuschlag erhöht sich bei jedem wei-
teren Bereitschaftsdienst um weitere 10 Prozentpunkte. 5Bei teil-
zeitbeschäftigten Ärztinnen und Ärzten verringert sich die Zahl 
der Bereitschaftsdienste nach den Sätzen 3 und 4 entsprechend 
dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen 
regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit vergleich-
barer vollzeitbeschäftigter Ärztinnen und Ärzte. 6Verbleibt bei 
der Berechnung nach Satz 5 ein Bruchteil, der mindestens einen 
halben Dienst ergibt, wird er auf einen vollen Dienst aufgerun-
det; Bruchteile von weniger als einem halben Dienst bleiben un-
berücksichtigt.“

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

I 31,26 31,26 32,44 32,44 33,63 33,63

II 37,17 37,17 38,35 38,35 39,55 39,55

III 40,13 40,13 41,31

IV 43,67 43,67
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VI.	Mit Wirkung ab dem 1. Juli 2022 wird § 13b Anlage 30 AVR wie folgt 
neu gefasst:

	 „§ 13b Einmalzahlung für das Jahr 2022
1Ärztinnen und Ärzte erhalten eine Einmalzahlung, die innerhalb von 
drei Monaten nach dem Monat des Inkrafttretens durch Beschluss 
der jeweiligen Regionalkommission ausgezahlt wird.
2Die Höhe des Auszahlungsbetrages an die einzelne Ärztin/den ein-
zelnen Arzt berechnet sich nach der Formel:
Höhe der Auszahlung = X – Y

X = individuelles Tabellenentgelt nach Anhang A der Anlage 30 AVR 
n. F., das an die einzelne Ärztin/den einzelnen Arzt in den Monaten 
Oktober 2021 bis einschließlich dem Monat vor dem Monat des In-
krafttretens durch Beschluss der jeweiligen Regionalkommission 
auszuzahlen gewesen wäre, wenn Anhang A der Anlage 30 AVR in 
der durch die von der jeweiligen Regionalkommission im Rahmen 
der ihr zustehenden Kompetenz beschlossenen Fassung bereits ab 
Oktober 2021 gegolten hätten.

Y = tatsächlich an die einzelne Ärztin/den einzelnen Arzt in den Mo-
naten Oktober 2021 bis einschließlich dem Monat vor dem Monat des 
Inkrafttretens durch Beschluss der jeweiligen Regionalkommission 
ausgezahltes individuelles Tabellenentgelt nach Anhang A der An-
lage 30 AVR a. F.

Der Auszahlungsbetrag (X – Y) erhöht sich um weitere 50 Euro für 
Ärztinnen und Ärzte, die im Zeitraum für die Berechnung der Höhe 
der Auszahlung (X – Y) wenigstens einen Bereitschaftsdienst geleistet 
haben, um weitere 30 Euro für Ärztinnen und Ärzte, die im selben 
Zeitraum wenigstens einen Einsatz im Rettungsdienst geleistet ha-
ben, sowie um weitere 20 Euro für Ärztinnen und Ärzte, an die im 
selben Zeitraum Über- oder Mehrarbeitsstunden ausgezahlt wurden, 
d.h. um maximal 100 Euro.“
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VII.	 § 17 wird wie folgt geändert:
1.	 Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 wird Absatz 4 Satz 1 wie folgt 

gefasst:
	 „1Die Ärztin/der Arzt erhält für die Zeit der Bereitschaftsdienste in 

den Nachtstunden (§ 5 Abs. 3) einen Zusatzurlaub in Höhe von ei-
nem Arbeitstag pro Kalenderjahr, sofern mindestens 144 Stunden 
der Bereitschaftsdienste kalenderjährlich in die Zeit zwischen 21 
Uhr bis 6 Uhr fallen, sowie von zwei Arbeitstagen pro Kalender-
jahr, sofern mindestens 288 Stunden der Bereitschaftsdienste ka-
lenderjährlich in die Zeit zwischen 21 Uhr bis 6 Uhr fallen.“

2.	 Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 wird Absatz 5 wie folgt geändert:
	 Die Angabe „35“ wird durch die Angabe „36“ und die Angabe 

„36“ jeweils durch die Angabe „37“ ersetzt.

3.	 Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird nach Absatz 4 folgender 
neuer Absatz 5 eingefügt:

	 1Vollzeitbeschäftigte Ärztinnen und Ärzte, die mehr als 29 Bereit-
schaftsdienste im Kalenderhalbjahr geleistet haben, erhalten ei-
nen Arbeitstag Zusatzurlaub. 2Absatz 4 Sätze 3 und 4 gelten ent-
sprechend.“

4.	 Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird der bisherige Absatz 5 zu 
Absatz 6 und wie folgt geändert:

	 Das Wort „sechs“ wird durch das Wort „acht“ ersetzt; die Angabe 
„36“ wird durch die Angabe „38“ und die Angabe „37“ jeweils 
durch die Angabe „39“ ersetzt.	

5.	 Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird der bisherige Abs. 6 zu Abs. 7.

VIII.	 Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 wird folgender neuer § 20 eingeführt:
„§ 20 Kosten des Heilberufsausweises
Der Dienstgeber übernimmt die Kosten für den elektronischen Heil-
berufsausweis (eHBA) für Ärztinnen und Ärzte.“
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IX.	 Anhang A der Anlage 30 wird wie folgt gefasst (mittlere Werte):

X.	 Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 wird § 3 Abs. 2 der Anlage 14 AVR wie 
folgt neu gefasst:

	 „(2) Abweichend von Abs. 1 Satz 1 beträgt der Urlaub für Ärztinnen 
und Ärzte, die unter den Geltungsbereich der Anlage 30 fallen, 31 
Arbeitstage.“

XI.	 Die vorstehenden Änderungen treten mit Wirkung zum 1. Juli 2022 
in Kraft. Abweichend von Satz 1 treten die Ziffern II, III Nummern 3 
bis 7, V Nummer 3 sowie VII Nummern 3 und 4 ab dem 1. Januar 2023 
in Kraft. Die Nummer 2 der Ziffer III tritt zum 1. April 2022 in Kraft. 
Die Ziffer VII Nummern 1 und 2, Ziffer VIII und Ziffer X treten zum 1. 
Januar 2022 in Kraft.

XII.	 Die mittleren Werte sind bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Von 
der Befristung ausgenommen ist der mittlere Wert nach Ziffer X. 

XIII.	Sollten sich aus den zurzeit stattfindenden Redaktionsverhandlun-
gen zum TV-Ärzte/VKA noch Veränderungen ergeben, werden diese 
für die Anlage 30 AVR entsprechend durch Beschluss der Bundeskom-
mission übernommen. 

Tabelle AVR Ärztinnen und Ärzte
(monatlich in Euro/gültig ab 1.7.2022

EG Grund-
entgelt

Entgelt-
stufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

I 4852,02 5127,08 5323,50 5663,98 6059,96 6236,95

II 6403,90 6940,83 7412,30 7687,33 7955,76 8224,22

III 8021,27 8492,71 9167,18

IV 9435,59 10110,01
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B.	 Abtretungsverbot für Versorgungsansprüche Anlage 8 AVR

I.	 In Anlage 8 AVR wird in den einleitenden Abschnitt „Grundsatz der Ver-
sorgung für Alter und Invalidität“ ein neuer Absatz 2 eingefügt:	  

	 „(2) Die aus der Anwendung dieser Anlage und dem Beschluss der 
Zentral-KODA zur Entgeltumwandlung vom 15.4.2002 in der jeweils 
geltenden Fassung entstehenden Versorgungsansprüche gegen 
die die Versorgung durchführenden Versorgungsträger und den 
Dienstgeber können nicht abgetreten werden. Sehen die Regelun-
gen nach Satz 1 oder die den Versorgungsverhältnissen durch die 
Versorgungsträger zugrunde gelegten Vertragsbedingungen aus-
drücklich eine Abtretbarkeit der Versorgungsansprüche vor, gel-
ten für die Abtretbarkeit die dort getroffenen Regelungen.“	  

	 Die bisherige Regelung des einleitenden Abschnittes der Anlage 8 
AVR wird zu deren Absatz 1.

II.	Inkrafttreten	  
Die Änderungen treten zum 1. Juli 2022 in Kraft. 

Passau, den 17. Oktober 2022

Dr. Stefan Oster SDB
Bischof von Passau
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102 
Arbeitsrechtliche Kommission des Deutschen Caritasverbandes

hier: Inkraftsetzung der Beschlüsse der Bundeskommission der 
Arbeitsrechtlichen Kommission vom 31. März 2022

I.	 Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deut-
schen Caritasverbandes hat auf ihrer Sitzung am 31. März 2022 folgenden  
Beschluss gefasst, den ich hiermit für die Diözese Passau in Kraft setze.

I.	 Änderungen in § 4 AT AVR

	 § 4 Absatz 3 des Allgemeinen Teils der AVR wird wie folgt neu gefasst:
	 „(3) Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchli-

cher Arbeitsverhältnisse ist Bestandteil des Dienstverhältnisses.“ 

II. 	Inkrafttreten
	 Die Änderungen treten zum 1. Januar 2022 in Kraft.

Passau, den 18. Juli 2022

Dr. Stefan Oster SDB
Bischof von Passau
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103 
Arbeitsrechtliche Kommission des Deutschen Caritasverbandes

hier: Inkraftsetzung des Beschlusses der Regionalkommission Bayern der 
Arbeitsrechtlichen Kommission vom 21. Juli 2022

I.	 Die Regionalkommission Bayern der Arbeitsrechtlichen Kommission des 
Deutschen Caritasverbandes hat in ihrer Sitzung am 21. Juli 2022 folgen-
den Beschluss gefasst, den ich hiermit für die Diözese Passau in Kraft 
setze. 

	 Der Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommissi-
on vom 30. Juni 2022 zur Ärzte-Tarifrunde, Änderungen in den Anlagen 
30 und 14 zu den AVR, wird hinsichtlich aller dort beschlossenen mittle-
ren Werte mit der Maßgabe übernommen, dass alle dort beschlossenen 
mittleren Werte in derselben Höhe und zu denselben Zeitpunkten, wie 
sie in Nr. XI. des o.g. Beschlusses der Bundeskommission enthalten sind, 
als neue Werte für den Bereich der Regionalkommission Bayern fest-
gesetzt werden. Als Inkraftsetzungsdatum im Sinne der Nr. VI. des o.g. 
Beschlusses der Bundeskommission (§ 13b Anlage 30 – Einmalzahlung 
für das Jahr 2022) wird der 1. Juli 2022 bestimmt.

II.	 Inkrafttreten
	 Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2022 in Kraft.

Passau, 17. Oktober 2022

Dr. Stefan Oster SDB
Bischof von Passau
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104 
Inkraftsetzung von Beschlüssen der Kommission für das Arbeits- 

vertragsrecht der bayerischen Diözesen 

Die Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen hat 
in ihrer 200. Vollversammlung vom 13./14. Juli 2022 folgende Beschlüsse ge-
fasst, die ich hiermit für die Diözese Passau zum genannten Zeitpunkt in 
Kraft setze:

–	 ABD Teil A, 1. § 19 
	 (Erschwerniszuschläge) 
	 hier: Umsetzung des 17. Landesbezirklichen Tarifvertrags vom 2. Juni 

2022 zu § 23 Absatz 1 TVÜ VKA
� rückwirkend zum 1. April 2022
� Diese Regelung tritt mit Ablauf
� des 31. Dezember 2022 außer Kraft.
–		 ABD Teil B, 4.1.1. 
	 (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an 

Realschulen und Gymnasien)
	 und 
	 ABD Teil B, 4.1.2. 
	 (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an 

beruflichen Schulen)
	 und 
	 ABD Teil B, 4.1.3. 
	 (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an 

Grund- und Mittelschulen)
	 hier: Brückenteilzeit
� zum 1. August 2022
–	 ABD Teil D, 8. 
	 (Regelung über eine ergänzende Leistung an Beschäftigte und Aus-

zubildende) 
	 hier: Änderungen in Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 8 vom 

17. Februar 2022 zum Tarifvertrag über eine ergänzende Leistung an Ar-
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beitnehmerinnen, Arbeitnehmer, Auszubildende und dual Studierende 
des Freistaates Bayern (TV-L) vom 23. Juli 2007 

� Diese Änderungen treten gemäß
� der Protokollnotiz zu den Absätzen 1 und 2 in § 2 Absatz 2
� sowie der Protokollnotiz zu § 3 ABD Teil D, 8. zum 1. Dezember 2022 in Kraft.

–	 ABD Teil D, 10 a. 
	 (Zusatzversorgung BVK)
		 hier: Stabilisierungsmodell der Zusatzversorgung BVK
� zum 1. September 2022
� Sie wird mit dem Auslaufen des Stabilisierungsmodells gegenstandslos.

–	 ABD Teil D, 17. 
	 (Mobiles Arbeiten)
		 hier: Öffnung für Dienstvereinbarungen
� zum 1. September 2022
–	 ABD Teil F, 1. 
	 (Mentorenzulage)
		 hier: Sonderregelung 
� zum 1. September 2022
–	 ABD Teil F, 15. 
	 (Sonderregelung für Dienstzulage des Schulwerkes der Diözese 

Augsburg)
		 hier: Verlängerung 
� zum 1. September 2022

Der Wortlaut der Beschlüsse ist in der Anlage Nr. 140 zum Amtsblatt veröf-
fentlicht. Diese Anlage ist Bestandteil des Amtsblattes.

Passau, 17.10.2022

Dr. Stefan Oster SDB
Bischof von Passau
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105 
Erwachsenenkatechumenat – Feier der Zulassung zur Erwachsenen- 

taufe durch den Bischof am 1. Fastensonntag 2023

Durch das Zweite Vatikanische Konzil wurde der Erwachsenenkatechume-
nat nach dem Vorbild der frühen Kirche erneuert. So sollte es der mehr-
stufige Katechumenat ermöglichen, dass diese Zeit, „die zu angemessener 
Einführung bestimmt ist, durch heilige, in gewissen Zeitabschnitten aufei-
nanderfolgende Riten geheiligt wird“ (SC 64). Die dazu verfasste Studien-
ausgabe der Feier der Eingliederung Erwachsener in die Kirche aus dem 
Jahr 1975 wurde im Auftrag der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der 
Liturgischen Kommissionen im deutschen Sprachgebiet (IAG) überarbeitet 
und angepasst an die heutige Situation. Denn - so heißt es im Vorwort der 
überarbeiteten Grundform - „auch in unseren Ländern ändert sich die Si-
tuation. Mehr und mehr christliche Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr 
als Säuglinge taufen. ... In dieser Umbruchsituation mit ihren neuen mis-
sionarischen Herausforderungen ist die Neuordnung des Erwachsenenka-
techumenats ein wertvolles Angebot zu ... einer grundlegenden Erneue-
rung unserer Pastoral.“ Diesem Anliegen soll auch in der Diözese Passau 
in geeigneter Weise entsprochen werden. Deshalb werden Katechumenen 
unserer Diözese durch den Bischof zum Empfang der Initiationssakramente 
in einem eigenen Gottesdienst zugelassen.

Diese Feier der Zulassung zur Taufe wird am 1. Fastensonntag, 26. Februar 
2023, um 14.30 Uhr, im Rahmen einer Wort-Gottes-Feier im Hohen Dom St. 
Stephan zu Passau erfolgen.

Die weiteren Stufen und Phasen des Katechumenats und insbesondere die 
Initiationssakramente selbst - Taufe, Firmung und Eucharistie – werden in 
der jeweiligen Heimatpfarrei der Katechumenen gefeiert.
Die Glaubensunterweisung der Bewerberinnen und Bewerber, die am 1. 
Fastensonntag 2023 zur Taufe zugelassen werden, soll bereits begonnen 
haben, da die katechumenale Unterweisung in der Regel mindestens ein 
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Jahr beträgt. Wenn noch nicht erfolgt, ist der „Antrag zur Erlaubnis der 
Taufe Erwachsener in die Kirche“ beim Generalvikariat bzw. der Abteilung 
Verwaltungskanonistik (Domplatz 7, 94032 Passau, Tel.: 0851 393-1202) ein-
zureichen.

Der entsprechende „Antrag auf Genehmigung einer Erwachsenentaufe“ ist 
im Intranet unter dem Pfad „Recht – Verwaltungskanonistik – Sakramente 
– Taufe“ abrufbar oder als Printversion beim Bischöflichen Seelsorgeamt, 
Domladen, Domplatz 7, 94032 Passau, bzw. beim Referat Sakramentenpasto-
ral (Domplatz 7, 94032 Passau, Tel. 0851/393-5140, email: sakramentenpasto-
ral@bistum-passau.de) erhältlich. Vom Referat Sakramentenpastoral erhal-
ten Sie auch alle weiteren Informationen bezüglich des Katechumenats.

Nähere Informationen und Gestaltungsvorschläge für alle liturgischen Fei-
ern im Rahmen der Vorbereitung und der Initiation finden Sie im Rituale 
„Die Feier der Eingliederung Erwachsener in die Kirche – Manuskriptaus-
gabe zur Erprobung“, herausgegeben vom Liturgischen Institut, Trier 2001, 
erhältlich u. a. im Domladen, Domplatz 7, 94032 Passau. Im Rahmen der 
Feier der Zulassung zur Taufe wird dann den zuständigen Pfarrern die Tauf- 
und Firmerlaubnis durch den Bischof überreicht.
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Der Generalvikar

106 
Wahl der Vertreter/innen der Mitarbeiter/innen in der Bayerischen 

Regional-KODA im Jahr 2023

hier: Korrigenda Rechtsträgerverzeichnis der Diözese Passau 
(Stand 1.7.2022)

Das Rechtsträgerverzeichnis der Diözese Passau für die Wahl zur Bayeri-
schen Regional-KODA im Jahr 2023 vom 18.7.2022 ist wie folgt zu korrigie-
ren:
Ziffern 6, 10, 11, 15 und 18 des im Amtsblatt Nr. 5/2022 veröffentlichten 
Rechtsträgerverzeichnisses entfallen und sind zu streichen. 

Passau, 17.10.2022

Josef Ederer
Generalvikar



342 FOLGE 8  |  PASSAU, 17. OKTOBER  2022  |  152. JAHRGANG

107 
Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 

(Bayerische Regional-KODA)

hier: Bekanntmachung über die Bildung einer neuen Kommission und Aufruf 
an die tariffähigen Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaften) zur Beteiligung

Im September 2023 wird sich nach Ablauf der laufenden Amtszeit die Kom-
mission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen neu konsti-
tuieren. 

Die tariffähigen Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaften) haben die 
Möglichkeit, Vertreterinnen und Vertreter in die Kommission für das Ar-
beitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen auf Mitarbeiterseite für die 
neue Amtsperiode zu entsenden. 
Berechtigt zur Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern sind Gewerk-
schaften, die nach ihrer Satzung für Regelungsbereiche der Kommission für 
das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen räumlich und fachlich 
zuständig sind. 

Die betreffenden Gewerkschaften werden hiermit aufgerufen, sich an 
der Entsendung zu beteiligen. 
Die Anzahl der Vertreter:innen, die von Gewerkschaften entsandt werden, 
richtet sich grundsätzlich nach dem zahlenmäßigen Verhältnis der zum 
Zeitpunkt der Entsendung in den Gewerkschaften zusammengeschlossenen 
kirchlichen Mitarbeiter:innen im Zuständigkeitsbereich der Kommission für 
das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen (Organisationsstärke). Un-
geachtet der jeweiligen Organisationsstärke stehen nach § 6 Absatz 1 Satz 1 
Ordnung der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diö-
zesen (Bayerische Regional-KODA-Ordnung BayRKO) für die Gewerkschaften 
mindestens zwei Sitze zur Verfügung. Dies gilt nicht, wenn die Mitarbeit in 
der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen von 
keiner Gewerkschaft beansprucht wird. Weitere Einzelheiten zur Entsen-
dung regeln die §§ 4 und 6 BayRKO und die Entsendeordnung. 
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Gewerkschaften, die sich an der Entsendung von Vertreterinnen und Ver-
tretern in die Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diö-
zesen beteiligen wollen, müssen dies gegenüber dem Vorsitzenden schrift-
lich anzeigen. 

Die Anzeige ist zu richten an: 
Herrn Vorsitzenden 
Robert Winter
Geschäftsstelle der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht 
der bayerischen Diözesen 
Spenglergäßchen 1 · 86152 Augsburg 
Die Anzeige muss bis zum Ablauf der Anzeigefrist, spätestens zum 31. Janu-
ar 2023, schriftlich erfolgen. Anzeigen, die danach eingehen, können nicht 
berücksichtigt werden (Ausschlussfrist). 

108 
Anmeldung zur Zweiten Dienstprüfung in 2023 für Religionslehrer/

innen i. K./Gemeindeassistenten/innen

Als Anmeldetermin zur Zweiten Dienstprüfung mit Abgabe der Hausarbeit 
wird Freitag, 17. Februar 2023, festgelegt. Die Bewerber haben bis zu diesem 
Termin einen formlosen Antrag auf Zulassung zur Zweiten Dienstprüfung 
an den Vorsitzenden der Prüfungskommission, H. H. Generalvikar Josef Ede-
rer, zu stellen.

Voraussetzungen für die Zulassung sind:
–	 der Nachweis der Teilnahme an den verpflichtenden Seminar- und Aus-

bildungstagen (Gemeinde und Schule) innerhalb der Berufseinführung 
–	 die Hospitationsnachweise
–	 eine Beurteilung der Bewerberin/des Bewerbers durch die Ausbildungs-

leiterin (Bereich Gemeinde) und die Seminarrektorin (Bereich Schule) 
bezüglich der Eignung der Bewerberin/des Bewerbers für den pastora-
len und schulischen Dienst.
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109 
Neue Vorstandschaft des Priester- und Diakonenvereins 

in der Diözese Passau e. V.

Am 27.9.2022 fand in der Home Mission Base in Passau die Jahreshauptver-
sammlung des Priester- und Diakonenvereins Passau e. V. statt.
Dort wurde die Vorstandschaft neu gewählt:
1. Vorsitzender: 	 Pfarrer Christian Kriegbaum
2. stellv. Vorsitzender: 	 Diakon Hubert Frömel
3. Beisitzer: 	 Dompropst Dr. Michael Bär 
	 Domdekan Dr. Hans Bauernfeind 
	 Diakon Markus Hofbauer
	 Pfarrer Markus Krell 
	 Kaplan Peter Kunz
	 Pfarrer Christian Thiel 
	 Pfarrer Max Weigl

110 
Hinweise zur Durchführung der Diaspora-Aktion 2022

„Mit DIR zum WIR“

Die Erfahrung der Gemeinschaft mit Jesus Christus sowie mit den Schwes-
tern und Brüdern im Glauben ist das Fundament und das Ziel für ein ge-
lingendes Christsein. Darauf verweist die diesjährige Diaspora-Aktion des 
Bonifatiuswerkes. Sie steht unter dem Leitwort „Mit DIR zum WIR.“.
In den Diaspora-Regionen Nord- und Ostdeutschlands, Nordeuropas und 
des Baltikums, in denen die große Mehrheit oft anders- oder nichtgläubig 
ist, leben katholische Christinnen und Christen ihren Glauben vielfach un-
ter schwierigen Bedingungen. Das Bonifatiuswerk unterstützt unsere Glau-
bensgeschwister in der Diaspora sowie missionarische Initiativen in ganz 
Deutschland dabei mit jährlich etwa 800 Projekten und ermöglicht so auf 
vielfältige Weise die Erfahrung von Gemeinschaft.
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Eröffnung der Diaspora-Aktion
Die bundesweite Eröffnung der Diaspora-Aktion findet am Sonntag, 6. No-
vember 2022, um 10 Uhr in der Domkirche St. Maria und St. Stephan zu 
Speyer mit einem feierlichen Pontifikalamt und internationalen Gästen 
sowie Vertreterinnen und Vertretern aus deutschen Diözesen statt. Haupt-
zelebrant ist der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann.

Diaspora-Kollekte
Die Diaspora-Kollekte wird am Sonntag, 20. November 2022, in allen Got-
tesdiensten einschließlich der Vorabendmessen gehalten. Das jeweilige 
Generalvikariat überweist die Spenden, einschließlich der später eingegan-
genen Gelder, an das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Auf aus-
drücklichen Wunsch der Bischöfe soll die Kollekte zeitnah und ohne jeden 
Abzug weitergeleitet werden. Die Verwendung der Kollekte ist ausschließ-
lich für die Arbeit des Bonifatiuswerkes bestimmt. Das Bonifatiuswerk ist 
seinen Spenderinnen und Spendern gegenüber dankbar, transparent und 
rechenschaftspflichtig.

Diaspora-Aktion in den Gemeinden
Ende August 2022 erhalten alle Priester, Diakone, Pastoral- und Gemeind-
ereferenten eine Aktionsmappe mit Ideen zur Gestaltung einer Eucharis-
tiefeier, eines Familiengottesdienstes und einer Wort-Gottes-Feier sowie 
Impulsen zum Leitwort „Mit DIR zum WIR.“. Mitte September 2022 wird 
allen Gemeinden ein Materialpaket zur Gestaltung des Diaspora-Sonntags 
(Plakate, Kollektenaufsteller sowie vorbestellte Pfarrbriefmäntel und Spen-
dentüten) zugeschickt.  Weitere Materialien können bestellt werden und 
stehen zum Download zur Verfügung. Bitte hängen Sie die Aktionsplakate 
gut sichtbar in Ihrer Gemeinde auf. 

Samstag/Sonntag, 12./13. November 2022
Bitte verlesen Sie den Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-Sonntag 
in allen Gottesdiensten und verteilen Sie die Spendentüten zum Diaspora- 
Sonntag.
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Diaspora-Sonntag, 19./20. November 2022
Bitte legen Sie die restlichen Spendentüten in den Kirchenbänken aus. An-
regende Impulse zur Gestaltung des Gottesdienstes und für die Pastoral ge-
ben das Gottesdienstimpuls- sowie das Themenheft, die alle Gemeinden 
bereits Mitte September erhalten haben und die als Download unter www.
bonifatiuswerk.de/diaspora-aktion abrufbar sind. 
Weisen Sie bitte auf die Diaspora-Kollekte und auf die Online-Spenden-
möglichkeit (www.bonifatiuswerk.de/spenden) in allen Gottesdiensten ein-
schließlich der Vorabendmessen sowie im Pfarrbrief oder auf der Home-
page hin.

Samstag/Sonntag, 26./27. November 2022
Bitte geben Sie das Kollektenergebnis bekannt und verbinden Sie dies mit 
einem Wort des Dankes an die ganze Gemeinde.

Informationen und Kontakt für die Nachbestellung
Weitere Informationen und Materialien finden Sie auf
www.bonifatiuswerk.de/diaspora-aktion.
Bestellungen richten Sie bitte per Mail an bestellungen@bonifatiuswerk.
de, telefonisch an 05251 2996-94 oder per Fax an 05251 2996-88.

111 
Hinweise zur Durchführung der Adveniat- 

Weihnachtsaktion 2022

„Gesundsein Fördern“

Die Adveniat-Weihnachtsaktion 2022 steht unter dem Motto „Gesundsein 
Fördern“ und stellt Adveniat-Projektpartner/innen vor, die jenen zur Seite 
stehen, deren Leben und Gesundheit durch Krankheit und Armut bedroht 
sind.
Für die Adveniat-Weihnachtsaktion 2022 wurden vielfältige Materialien 
entwickelt. Sie werden den Pfarreien und Gemeinden zur Vorbereitung von 
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Gottesdiensten und Krippenfeiern, der Weihnachtskollekte und der Öffent-
lichkeitsarbeit angeboten. Leider ist auch in diesem Jahr zu befürchten, 
dass vor allem wegen der Corona-Pandemie nicht alle Menschen an den 
Weihnachtsgottesdiensten teilnehmen können oder wollen. Daher bittet 
Adveniat darum, die Spendentüten für die Weihnachtskollekte nicht nur in 
den Kirchen auszulegen, sondern zu den Menschen zu bringen, z. B. durch 
eine Verteilung mit dem Pfarrbrief oder die Auslage in kirchlichen Einrich-
tungen. Materialbestellungen können jederzeit online unter www.adveniat.
de/weihnachtsaktion, per Telefon, Fax oder E-Mail aufgegeben werden.

Die Adveniat-Weihnachtsaktion wird am 1. Advent (27. November 2022) im 
Bistum Trier mit Beteiligung von Gästen aus Bolivien und Guatemala eröff-
net. Für den 1. Adventssonntag bietet es sich an, in den Gemeinden die Ad-
veniat-Plakate auszuhängen und das Adveniat-Magazin zur Weihnachtsak-
tion auszulegen. Für den Pfarrbrief, die Homepage und die Präsenz in den 
sozialen Netzwerken bietet Adveniat im Internet zahlreiche Gestaltungshil-
fen unter www.adveniat.de/gestaltungshilfen an. Die Pfarreien und Gemein-
den werden gebeten, die Gläubigen auf die verschiedenen Möglichkeiten 
der Beteiligung an der Kollekte hinzuweisen, z. B. auf die Möglichkeit der 
Online-Spenden oder durch die Verteilung der Spendentüten.

Am 4. Adventssonntag, dem 18. Dezember 2022, sollen in allen Gottesdiens-
ten, einschließlich der Vorabendmessen, der Aufruf der deutschen Bischöfe 
verlesen und die Spendentüten für die Adveniat-Kollekte in den Kirchen 
verteilt werden. Die Gläubigen werden gebeten, ihre Gabe am Heiligabend 
bzw. am 1. Weihnachtstag mit in den Gottesdienst zu bringen oder im Pfarr-
haus abzugeben. Sie können ihre Spende auch auf das Kollektenkonto ihrer 
(Erz-)Diözese überweisen. Auf Zuwendungsbestätigungen für Spenden an 
Adveniat ist der Hinweis „Weiterleitung an den Bischöfliche Aktion Adveni-
at e. V.“ zu vermerken.

An Heiligabend bietet es sich an, in den Krippenfeiern und Gottesdiensten 
die Anregungen zur Gestaltung der Feiern zu nutzen. So kann z. B. der Ad-
veniat-Krippenaufsteller verteilt werden, eine Weihnachtsgeschichte aus 



348 FOLGE 8  |  PASSAU, 17. OKTOBER  2022  |  152. JAHRGANG

den Materialien vorgestellt oder ein Krippenspiel präsentiert werden. Alle 
Anregungen und Bestellmöglichkeiten finden sich unter www.adveniat.de/
engagieren/advent-erleben.

In allen Gottesdiensten an Heiligabend, auch in den Kinder-Krippenfeiern, 
sowie in den Gottesdiensten am 1. Weihnachtsfeiertag ist die Adveniat-Kol-
lekte anzukündigen und durchzuführen. Zur Ankündigung der Kollekte 
eignet sich ein Zitat aus dem Adveniat-Aufruf der deutschen Bischöfe oder 
die Übernahme der Vorlage zum Kollektenaufruf, die an die Pfarrer bzw. 
Pfarreien versendet wird. Bitte weisen Sie auch in den Pfarrbriefen auf die 
Wichtigkeit der Kollekte hin und verweisen auf die Möglichkeit der On-
line-Spende unter www.adveniat.de/spenden.

Der Ertrag der Kollekte ist von den Pfarreien/Gemeinden mit dem Vermerk 
„Adveniat 2022“ vollständig bis spätestens zum 10. Januar 2023 auf das 
Konto IBAN: DE02 7509 0300 0004 3030 08 bei der Liga-Bank Passau zu über-
weisen. Wir bitten um Einhaltung dieses Termins, da Adveniat gegenüber 
den Spenderinnen und Spendern zu einer zeitnahen Verwendung der Gel-
der verpflichtet ist. Die Kirchengemeinden sind verpflichtet, die bei allen 
Kollekten an Heiligabend und am 1. Weihnachtstag eingenommenen Mit-
tel vollständig an die (Erz-)Diözesen abzuführen.

Sobald das Ergebnis der Kollekte vorliegt, sollte es den Gemeindemitglie-
dern mit einem herzlichen Wort des Dankes bekannt gegeben werden. 
Adveniat bietet entsprechende Vorlagen für den Pfarrbrief unter www.ad-
veniat.de/gestaltungshilfen sowie Dankkarten für den Versand von Spenden-
bescheinigungen unter www.adveniat.de/bestellungen an.

Gemeinden, die ihre Weihnachtsgottesdienste im Internet streamen, bie-
tet Adveniat Einspieler und Informationsfolien an, die z. B. unmittelbar vor 
dem Gottesdienst eingespielt werden können. Sie können heruntergeladen 
werden auf der Seite www.adveniat.de/weihnachtsaktion.
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Weitere Informationen und Materialien zur Adveniat-Weihnachtsaktion 
2022 erhalten Sie bei: Bischöfliche Aktion Adveniat e. V., Gildehofstraße 2, 
45127 Essen, Tel.: 0201 / 1756-295, Fax: 0201 / 1756-111 oder im Internet unter 
www.adveniat.de/weihnachtsaktion.

112 
Hinweise zur Aktion Dreikönigssingen 2023

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“

Die deutschen Bischöfe laden zur Teilnahme an der 65. Aktion Dreikönigs-
singen ein. Das Motto lautet: „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indone-
sien und weltweit“.

Die Träger der Aktion Dreikönigssingen – das Kindermissionswerk „Die 
Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – 
bieten Materialien zur inhaltlichen Vorbereitung auf die Aktion an. Alle 
Gemeinden und Gruppen erhalten Ende September ein Infopaket. Die Ma-
terialien können auch beim Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ bestellt 
werden: im Online-Shop unter shop.sternsinger.de, per Telefon unter 0241/ 
44 61-44 oder per E-Mail an: bestellung@sternsinger.de.

Im Film zur Aktion erklärt Reporter Willi Weitzel, welche Rechte und vor al-
lem welche Schutzrechte Kinder haben. Er stellt die Arbeit der ALIT-Stiftung 
in Indonesien vor und zeigt deren Kinderschutztraining, bei dem Mädchen 
und Jungen lernen, wie sie sich besser vor Gefahren schützen können. Zu-
gleich macht der Film deutlich: Kinderschutz ist die Aufgabe von Erwach-
senen! Überall auf der Welt.

Auch im Werkheft zur Aktion Dreikönigssingen 2023 stehen das Thema 
Kinderschutz und die Arbeit des indonesischen Sternsinger-Partners ALIT 
im Fokus. Kreativangebote und Spiele geben Ideen, wie Sie die Sternsin-
ger auf die Aktion vorbereiten können. Viele Methoden stammen aus 
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dem ALIT-Kinderschutztraining. Außerdem im Heft: das Quiz zum neuen  
Sternsingerfilm, neue Sternsinger-Lieder und eine Tanzchallenge für alle, 
die sich zu indonesischen Klängen bewegen wollen.

Die „Gottesdienste“ enthalten Vorschläge zur Gestaltung einer Eucharistie-
feier und einer Wort-Gottes-Feier zur Aussendung der Sternsinger sowie für 
eine Dankfeier. Zudem bieten sie flexibel einsetzbare Elemente für Liturgie 
und Katechese. An die Sternsinger selbst richtet sich eine Sonderausgabe 
des „Sternsinger-Magazins“, das das Thema der Aktion kindgerecht aufbe-
reitet.

Die bundesweite Eröffnung der Aktion Dreikönigssingen 2023 findet am 
30. Dezember 2022 in Frankfurt/Main statt. Weitere Informationen finden 
Sie unter:  www.sternsingen.bistumlimburg.de
Angesichts der Corona-Pandemie sind möglicherweise besondere Vor-
sichtsmaßnahmen nötig.
Aktuelle Informationen und Anregungen zur Umsetzung der Aktion finden 
Sie unter: www.sternsinger.de/corona.

Das Kindermissionswerk als Geschäftsstelle der Aktion Dreikönigssingen in 
Aachen trägt dafür Sorge, dass die den Sternsingern anvertrauten Spenden 
über fachkundig begleitete Hilfsprojekte bedürftigen Kindern in aller Welt 
zugutekommen und dass die Mittel nachhaltig, transparent und sparsam 
verwendet werden.

Jedes Jahr stehen ein Thema und Beispielprojekte aus einer Region exem-
plarisch im Mittelpunkt der pädagogischen Materialien zur Vorbereitung 
auf die Aktion Dreikönigssingen. Die Spenden, die die Sternsinger sam-
meln, fließen jedoch unabhängig davon in Hilfsprojekte für Kinder in rund 
100 Ländern weltweit.

Wenn Sie vor der anstehenden Sternsingeraktion ein bestimmtes Pro-
jekt auswählen wollen, das mit den Spenden Ihrer Sammlung unter-
stützt werden soll, schlägt Ihnen das Kindermissionswerk gerne ein Pro-
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jekt vor und sendet Ihnen dazu Informationsmaterial. Wenden Sie sich 
bei Interesse bitte direkt an das Kindermissionswerk: Tel. 0241/44 61-9290,  
E-Mail: gemeinden@sternsinger.de

Sämtliche Spendeneinnahmen aus der Aktion Dreikönigssingen sind ge-
mäß der Ordnung der Deutschen Bischofskonferenz für die Aktion Drei-
königssingen zeitnah und ohne Abzüge dem Kindermissionswerk „Die 
Sternsinger“ zuzuleiten: Konto: IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31 bei der 
Pax-Bank eG.  Alle Fragen rund ums Sternsingen können Sie richten an das
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
Stephanstraße 35 · 52064 Aachen
Tel. 0241/ 44 61-14, E-Mail: info@sternsinger.de

113 
Hinweise zum Wintereinbruch sowie Streupflicht 

bei Schnee und Glatteis

Die Beiträge „Hinweise zum Wintereinbruch“ und „Streupflicht bei Schnee 
und Glatteis“ sind ausführlich im Amtsblatt für das Bistum Passau, Folge 11, 
5. Dezember 2018, Nr. 124 und Nr. 125 beschrieben.

114 
Dienstnachrichten

Dekanatsräte im Bistum Passau
H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat gemäß Satzung die Wahl folgender Deka-
natsräte zur/zum Vorsitzenden des jeweiligen Dekanates für die Wahlperiode 
2022 bis 2026 bestätigt:
– Frau Luise Hell, Dekanat Altötting
– Frau Dr. Hanna Seidl, Dekanat Freyung-Grafenau
– Frau Maria Eberle, Dekanat Hauzenberg
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– Herrn Stefan Denk, Dekanat Osterhofen
– Herrn Markus Biber, Dekanat Passau
– Herrn Martin Schwenke, Dekanat Pfarrkirchen
– Frau Gerda Stöfl, Dekanat Pocking
– Frau Anna Breit, Dekanat Regen
– Frau Claudia Pagler, Dekanat Simbach
– Frau Alexandra Fischerauer, Dekanat Vilshofen

Priester
H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat ernannt
P. Dr. Alois Greiler SM, Maristenkloster Passau, zusätzlich zu seinen bishe-
rigen Aufgaben, zum Spiritual für den Diakonatskreis und die Ständigen 
Diakone mit Wirkung vom 1.10.2022.

Msgr. Helmut Reiner, Domkapitular i. R. in Passau, zum Geistlichen Beirat 
der Ackermanngemeinde im Bistum Passau mit Wirkung vom 1.1.2023.

H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat entpflichtet
Msgr. Dr. Otto Schwankl, Prof. em. in Ruderting, von seinen Aufgaben als 
Spiritual für den Diakonatskreis und die Ständigen Diakone mit Wirkung 
vom 1.10.2022.

Prälat Lorenz Hüttner, Dompropst i. R. in Passau, von seiner Aufgabe als 
Geistlicher Beirat der Ackermanngemeinde im Bistum Passau mit Wirkung 
vom 1.1.2023.

Im Herrn ist verschieden

H. H. Msgr. BGR Rudolf Kallmaier
Pfarrer i. R. in Bayerbach

geb. am 8.2.1951
gest. 17.10.2022

R.I.P.
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Laien
H. H. Bischof Dr. Stefan Oster SDB hat gemäß Dienstordnung folgende Perso-
nen mit Wirkung vom 1.9.2022 zu Gemeindereferenten/-innen ernannt und die 
Kirchliche Beauftragung erteilt:
Frau Stephanie Fürst-Bogner
Frau Isabella Loibl
Herrn Franz Ortner
Herrn Felix Sanftleben
Frau Verena Utz
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